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61.

Finqnz⸗Miniſterium .
Steuer⸗Departement .

Nro . 1388 . Karlsruhe den 10 , April 1812 .

Dem Dreiſam - Kreis⸗Directorio wird auf

ſeinen Bericht vom 28 . v . M. Nro . 4540 . reſeri⸗

birt : daß das Holz , welches blos an den Ufern

im engern Sinne waͤchſt, oder zur Befeſtigung
des Ufers dient , nicht eingeſchätzt werden koͤngez

jenes aber , das neben dem Ufer einen ganzen

Diſtrikt ausmacht , iſt als Wald zu betrachten
und der Einſchaͤtzung unterworfen .

62 .

Finanz Miniſterium .
Steuer⸗Departement .

Nro . 1680 . Karlsruhe den 21 . April 1812.

Bericht des Kinzig⸗Kreis⸗Directorii vom

28 . v. M. Nro . 3848 . Die Waidberechtigungen
in den Gebirgsgegenden betreffend .
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